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- Auszug - 
 

§ 9  
(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem Berufsausbildungsverhältnis nach dem 
Berufsbildungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem Hebammengesetz 
stehenden Beschäftigten (Auszubildenden), der Mitglied einer Personalvertretung oder 
einer Jugend- und Auszubildendenvertretung ist, nach erfolgreicher Beendigung des 
Berufsausbildungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu 
übernehmen, so hat er dies drei Monate vor Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen.  
(2) Verlangt ein in Absatz 1 genannter Auszubildender innerhalb der letzten drei Monate 
vor Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses schriftlich vom Arbeitgeber seine 
Weiterbeschäftigung, so gilt zwischen dem Auszubildenden und dem Arbeitgeber im 
Anschluss an das erfolgreiche Berufsausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf 
unbestimmte Zeit als begründet.  
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn das Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf 
eines Jahres nach Beendigung der Amtszeit der Personalvertretung oder der Jugend- 
und Auszubildendenvertretung erfolgreich endet.  
(4) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Beendigung 
des Berufsausbildungsverhältnisses beim Verwaltungsgericht beantragen,  
1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den Absätzen 2 oder 3 nicht begründet 
wird oder  
2. das bereits nach den Absätzen 2 oder 3 begründete Arbeitsverhältnis aufzulösen,  
wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung 
aller Umstände die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet werden kann. In dem Ver-
fahren vor dem Verwaltungsgericht ist die Personalvertretung, bei einem Mitglied der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung auch diese beteiligt.  
(5) Die Absätze 2 bis 4 sind unabhängig davon anzuwenden, ob der Arbeitgeber seiner 
Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist. 
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ZWEITES KAPITEL 
Unmittelbar für die Länder geltende Vorschriften 

  
§ 107  
Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahr-
nehmen, dürfen darin nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder 
begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.  § 9 gilt entsprechend. 
 
§ 108  
(1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern der Personalvertretungen, der 
Jugendvertretungen oder der Jugend- und Auszubildendenvertretungen, der Wahl-
vorstände sowie von Wahlbewerbern, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, bedarf der 
Zustimmung der zuständigen Personalvertretung. Verweigert die zuständige Per-
sonalvertretung ihre Zustimmung oder äußert sie sich nicht innerhalb von drei Ar-
beitstagen nach Eingang des Antrags, so kann das Verwaltungsgericht sie auf Antrag 
des Dienststellenleiters ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter 
Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Ver-
waltungsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter.  
(2) Eine durch den Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
eines Beschäftigten ist unwirksam, wenn die Personalvertretung nicht beteiligt worden 
ist.  
 
§ 109  
Erleidet ein Beamter anlässlich der Wahrnehmung von Rechten oder Erfüllung von  
Pflichten nach dem Personalvertretungsrecht einen Unfall, der im Sinne der beam-
tenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, so finden diese Vor-
schriften entsprechende Anwendung. 
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